
GEGENGEWALTANFRAUEN

I N F O R M A T I O N E N

Wichtige Adressen/Telefonnummern

Polizeinotruf 110

Polizeikommissariat
Nordenham
Herr Thöle
Walther-Rathenau-Str. 4 0 47 31/99 81 – 2 41

Polizeikommissariat Brake
Herr Matthiesen
Schrabberdeich 39 0 44 01/9 35 – 1 31

Beratungsstelle LaWeGa, Kreishaus, Zimmer 206
Landkreis Wesermarsch
gegen Gewalt an Frauen
• Beratung ohne Mo. 10 – 12 Uhr
   Anmeldung
• Termine nach
   Vereinbarung über
   La WeGa 0 44 01/9 27 – 4 36
   oder
   über das Frauenbüro 0 44 01/9 27 – 3 66

Autonomes Frauenhaus
Oldenburg 04 41/4 79 81

Frauenhaus der
AWO Delmenhorst 0 42 21/96 81 81

Autonomes Frauenhaus
Bremen 04 21/34 95 73

Frauenhaus der
AWO Bremen 04 21/23 96 11

Frauenhaus Bremerhaven 04 71/8 30 01

Amtsgericht/ 0 44 01/1 09 – 1 22
Familiengericht
Bürgermeister-Müller-Str. 34
26919 Brake

Amtsgericht/ 0 47 31/9 46 – 2 11
Familiengericht
Bahnhofstraße 56
26954 Nordenham

Weißer Ring 0 44 08 / 97 06 52

Weitere Adressen erhalten Sie
im Frauenbüro des Landkreises Wesermarsch,
Tel.: 0 44 01/9 27 - 2 88

Herausgegeben vom Landkreis
Wesermarsch, Frauenbüro,
in Zusammenarbeit mit den
Gleichstellungsbeauftragten
der Städte Delmenhorst und
Oldenburg
sowie der Landkreise Ammerland
und Oldenburg

Brake 2007Stand: 03/2007



Dieses Faltblatt richtet sich an Frauen, die in Ehe
und Partnerschaft oder durch einen fremden Mann
Gewalt erfahren. Es enthält Informationen über das
Gewaltschutzgesetz. Dieses Gesetz verbessert die
rechtlichen Möglichkeiten für Frauen, sich vor Gewalttaten
zu schützen, wenn sie mit dem Täter in einer gemeinsamen
Wohnung leben oder wenn der Täter ihnen nachstellt
oder sie belästigt.

Leben Sie mit einem gewalttätigen (Ehe)Mann in

einer Wohnung, können Sie die Wohnung verlassen

und Schutz bei Freunden oder im Frauenhaus suchen;

oder Sie bleiben in der Wohnung und nutzen die

Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes.

Zuständig ist das Familiengericht.

Auch wenn Sie nicht mit dem Täter in einer Wohnung

leben, können Sie nach dem Gewaltschutzgesetz

Schutzanordnungen beantragen.

Zuständig ist dann das Amtsgericht.

Was können Sie tun?

In der akuten Bedrohungssituation können Sie über
die Notrufnummer 110 die Polizei verständigen.
Die Polizeibeamtinnen und - beamten sind bei Fällen
häuslicher Gewalt gehalten, sich einen Überblick zu
verschaffen, Beweise zu sichern und die Situation
einzuschätzen. Wird die Lage als bedrohlich für die
Frau beurteilt, so kann die Polizei den gewalttätigen
Mann bis zu 14 Tagen der Wohnung verweisen.
Dies geschieht im Rahmen eines Platzverweises nach
dem Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz.
Über den Einsatz wird ein ausführliches Protokoll
gefertigt.

Längerfristigen Schutz kann ein Antrag auf
Überlassung der Wohnung bieten. Rechtliche
Grundlage ist das »Gesetz zur Verbesserung des
zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und
Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Über-
lassung der Ehewohnung bei Trennung« (Gewalt-
schutzgesetz). Das Familiengericht entscheidet auf der
Grundlage Ihrer Aussage und weiterer Beweise, wie
zum Beispiel einem ärztlichen Attest oder einem
Polizeibericht.
Es kann entscheiden, dass der Täter die Wohnung
nicht betreten darf, auch wenn er Mieter oder
Eigentümer ist. Diese Wegweisung kann bis zu sechs
Monaten verfügt werden. Eine einmalige Verlängerung
ist möglich.

Außerdem kann nach Prüfen der Umstände das
Familiengericht – oder bei einem fremden Täter das
Amtsgericht – anordnen:

• dass sich der Täter in einem bestimmten 
Umkreis der Wohnung nicht nähern darf.

• dass der Täter auch andere festzulegende Orte 
(Arbeitsplatz, Kindergarten, Schule etc.) nicht 
aufsuchen darf.

• dass der Täter weder telefonisch noch schriftlich 
Verbindung zu Ihnen aufnehmen darf.

Nach dem Gewaltschutzgesetz kann sich der
Täter nicht darauf berufen, dass er die Tat
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss begangen
hat.

Ein Verstoß gegen die gerichtliche Anordnung
ist eine Straftat und wird mit einer Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geld-
strafe geahndet.

Müssen Sie Fristen beachten?

Sie können sofort nach einer Gewalttat den
Antrag auf Wohnungsüberlassung beim
Familiengericht stellen.
Wurde ein Platzverweis durch die Polizei
ausgesprochen, können Sie diese Zeit nutzen,
um eine Entscheidung des zuständigen
Gerichts herbei zu führen.
Spätestens drei Monate nach der Tat müssen
Sie den Antrag gestellt haben.

Wer kann den Antrag stellen?

Sie als Betroffene können den Antrag selbst
stellen, eine Vertrauensperson beauftragen
oder sich durch eine Anwältin/einen Anwalt
vertreten lassen.
Empfehlenswert ist die anwaltliche Vertretung.
Für die Anwalts- und Prozesskosten können
Sie Prozesskostenhilfe beantragen.


